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Bismarckstr. 53 
46047 Oberhausen  
Telefon: 0208 439610 
Fax: 0208 43961115 
E-Mail: bertha-von-suttner-gym-
nasium@oberhausen.de 

 
Städt. Bertha-von-Suttner-Gymnasium × Bismarckstr. 53 × 46047 Oberhausen 

An die Schulgemeinde des  
Städt. Bertha-von-Suttner-Gymnasiums 

 
Oberhausen, den 23.10.2020 

 
 
Aktualisierte Regelungen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien 

• Wiedereinführung der Maskenpflicht an Sitzplätzen 
• Hinweise zu den Essens- und Trinkpausen 
• Weiterführende Informationen des Schulministeriums (MSB) 
• Hinweise zur Lüftungsregelung (Pressekonferenz des Bundesumweltamtes und der Kultusminis-

terkonferenz vom 15.10.2020) 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
wie der aktuellen Berichterstattung zu entnehmen ist, steigen die Corona-Fallzahlen deutlich an – 
auch in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens erleben wir eine sehr dynamische Entwicklung der 
Pandemie.  
 
Aus diesem Grund muss ich Sie und euch vorsorglich auf die wichtigsten gesetzlichen Regelungen 
aufmerksam machen, die sich aus der ab Montag, 26.10.2020, gültigen Coronabetreuungsverord-
nung (CoronaBetrVO) ergeben: 
 

1. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Mund-
Nase-Bedeckung tragen; neu ist, dass alle Schülerinnen und Schüler auch wieder im Unterricht 
und an ihrem Sitzplatz eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. 

2. Für die Angebote im Offenen Ganztag gelten die bisherigen Regelungen fort, d.h es sind keine 
Mund-Nase-Bedeckungen erforderlich. (Es müssen sich hierbei jedoch um fest definierte, na-
mentlich bekannte Gruppen handeln.) 

3. Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht einen Mindest-
abstand von 1,5 Metern einhalten können. 

4. Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage ei-
nes aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine Lehre-
rin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinhei-
ten. In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
Metern – wenn möglich – zu achten. 

 
Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten. 
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Essens- und Trinkpausen in Klassenräumen 

Weil es gelegentlich zu Rückfragen wegen der Essens- und Trinkpausen gibt, verweise ich auf zwei wich-
tige Regelungen: 

• „In Pausenzeiten darf auf die Mund-Nase-Bedeckung beim 
Essen und Trinken verzichtet werden, wenn der Mindestab-
stand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist o-
der wenn Speisen oder Getränke auf den festen Plätzen im 
Klassenraum [nicht in Fach- und Kursräumen!] verzehrt wer-
den.“ (§ 1 Abs. (4) der CoronaBetrVO).  

• Aufgrund der verschärften Hygienemaßnahmen muss unser 
schulisches Hygienekonzept (gem. Infektionsschutzgesetz) 
vorsehen, dass der Verzehr von Speisen und Getränken we-
der in Raum 104 noch im Aufenthaltsbereich der Cafeteria 
gestattet ist. (Nur der Mensa-Betrieb ist - wegen der festen 
Sitzplatzzuweisung - hiervon ausgenommen.) Ich bitte die 
gesamte Schulgemeinde inständig darum, diese Regelung 
einzuhalten, da sie auch eine strenge Maßgabe des Gesund-
heitsamtes ist.  

 

 

Hinweise zur Lüftung von Unterrichtsräumen 
Ausdrücklich bittet das MSB alle Schulen des Landes darum, auch 
über die Lüftungsregelung zu informieren. Das Ministerium verweist 
hier gezielt auf die nachfolgende Seite des Bundesumweltamtes: 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-minu-
ten-fuenf 
Das nebenstehende Schaubild „Richtig lüften im Schulalltag“ zeigt in übersichtlicher Form die wichtigs-
ten Inhalte, auf die es hierbei ankommt und die sich sicherlich schnell umsetzen lassen.  

 

Weiterführende Informationen des Schulministeriums 
Weiterführende und regelmäßig aktualisierte Informationen zum Angepassten Schulbetrieb in Corona-
Zeiten unseres Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) lassen sich über den folgenden Link abrufen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten. 
 
 
 
Liebe Schulgemeinde, es ist ein erklärtes Ziel der Landesregierung, den Schulbetrieb nach besten Kräften 
und so umfangreich wie möglich im Präsenzunterricht aufrecht zu halten. Auch uns sollte alles daran gele-
gen sein, den Unterrichtsbetrieb nach den Herbstferien möglichst störungsfrei wieder aufnehmen und die 
nächste Etappe bis zu den Weihnachtsferien bei guter Gesundheit bestreiten zu können. Deshalb appel-
liere ich noch einmal daran, die Corona-Hinweise auf unserer Schulhomepage (www.bertha-ob.de), die 
regelmäßig ergänzt und aktualisiert werden, zu beachten und zu beherzigen.  
 
Ich grüße Sie und euch herzlich 
 
Ihr/euer Schulleiter 
 
 
 
 
Sascha Reuen 


